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 Einführungsseminar  

…………………………………….. 
 

Die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) schafft kein vollständig neues 
Strafverfahren, sondern knüpft an bestehenden Verfahrensformen und –institute an. 
Für einzelne Kantone bringt das neue Recht aber wesentliche Neuerungen, nament-
lich weil es die Strafbehörden abschliessend festlegt, allgemeine Verfahrensbe-
stimmungen (z.B. betreffend Protokollierung) enthält und etwa auch der Privatklä-
gerschaft eine starke Stellung als Partei einräumt. 
 
Das Einführungsseminar will diese Aspekte, die vor allem in den ersten drei Titeln 
der StPO geregelt sind, näher beleuchten. Zum besseren Verständnis soll auch auf 
die Grundzüge der StPO und auf die Entstehungsgeschichte eingegangen werden. 
Der Kurs versteht sich jedoch nicht als „Schnellbleiche“ mit der die StPO ihre Be-
sonderheiten und Neuerungen in knapper Form umfassend dargestellt werden.  
 
 Ziele 

…………………………………….. 
 

- Sie kennen die Verfahrensgrundzüge und die Folgen der Nichtbeachtung 
- Sie kennen die Funktion der Strafbehörden und Gerichte 
- Sie kennen die Stellung der Parteien, insbesondere der Privatklägerschaft und 

der verfahrensbeteiligten Personen  

 
 Zulassung 

…………………………………….. 
 

Der Kurs richtet sich an Juristen mit Kenntnissen im Strafprozessrecht.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programm 

…………………………………….. 
 

09.00 – 09.15  Begrüssung  
09.15 – 12.00 Referate zu den Grundlagen  

 verbunden mit Fallbeispielen  
 

Leitung 
…………………………………….. 

 

Dr. iur. Peter Goldschmid Stv. Leiter des Fachbereichs Straf- und Strafprozess-
recht im Bundesamt für Justiz  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




